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Der amerikanische Politikwissenschaftler Samuel Phillips Huntington, der an der Harvard 
University in Cambridge / Massachusetts lehrt, stellt in seinem 1996 erschienenen und bis 
heute äusserst kontrovers diskutierten Buch "The Clash of Civilizations and the Remaking of 
World Order" die These auf, dass im 21. Jahrhundert die Konflikte zwischen und innerhalb 
der Nationalstaaten zunehmend kulturell geprägt seien. Insbesondere prognostiziert er im 
Rahmen der Globalisierung auftretende, weltweite gewalttätige Auseinandersetzungen zwi-
schen Muslimen und Nichtmuslimen.  
 
Ob man nun den Begriff "Clash of Civilizations" mit "Zusammenprall der Kulturen" oder wie in 
der deutschen Übersetzung des Buchs mit "Kampf der Kulturen" übersetzt und ob man mit 
Huntingtons provokativer These in allen Punkten einverstanden ist, ist irrelevant. Tatsache 
ist, dass Huntington ein Thema aufgreift, das uns auch und gerade in der Schweiz betrifft. 
Obwohl uns eine bestimmte, tonangebende Politik vorgaukelt, sie hätte diesbezüglich alles 
im Griff, leben wir zunehmend auf einem gesellschaftspolitischen Pulverfass. Wer das Ge-
genteil behauptet, hat schlicht Tomaten auf den Augen.  
 
Im Jahr 2000 lebten 310'000 Muslime in der Schweiz. Gemäss Schätzungen sind es heute 
bereits 500'000 Muslime. Damit stellt der Islam die drittgrösste Glaubensgemeinschaft in der 
Schweiz. Nun werden Sie vielleicht einwenden, dass wir in einer aufgeklärten, offenen Ge-
sellschaft und in einem Land leben, in dem Kirche und Staat weitgehend getrennt sind und 
Religionsfreiheit herrscht. Das stimmt zwar, macht unser Dilemma und unsere Ohnmacht 
aber nicht kleiner. Unter dem Deckmantel von Integration, Toleranz und political correctness 
sind die Behörden immer mehr versucht, dem wachsenden Druck nachzugeben und die 
schweizerische Kultur einem globalisierten Multi-Kulti-Ideal zu opfern. Sonderwünsche von 
Minderheiten werden zunehmend zum Normalfall. Schulunterricht, Klassenlager, aber auch 
öffentliche Anlässe bis hin zu 1. August-Feiern werden eingeschränkt und Minderheitenbe-
findlichkeiten untergeordnet. Ja sogar unser nationales Symbol, das weisse Kreuz auf rotem 
Feld, ist schon in Frage gestellt worden. Gleichzeitig sind Subkulturen am Wachsen, und es 
entstehen sogar eigentliche Parallelgesellschaften. So kommt es heute in der Schweiz zu 
Kinderverlöbnissen, Zwangsehen und sogar Mädchenbeschneidungen oder Blutrache. Auf 
diese Weise wird nicht nur die schweizerische Kultur Stück für Stück untergraben, sondern 
auch unser Rechtssystem und letztlich unser Staat ausgehebelt.  
 
Ebenso eindrücklich ist die massive Zunahme von Gewalt und Kriminalität in unserem Land. 
Inzwischen werden täglich mehr als 20 Personen angegriffen, und es vergeht fast kein Tag 
mehr, ohne dass es zu einem Mordversuch kommt. Auf Schulhöfen und bei Sportanlässen 
herrscht immer mehr das nackte Faustrecht. Und wir alle schauen tatenlos zu oder noch lie-
ber weg. Was muss noch alles geschehen, bis wir endlich aus unserem Dornröschenschlaf 
erwachen und uns der brutalen Wirklichkeit stellen? 
 
Mit der wachsenden Zahl der religiösen und kulturellen Minderheiten wächst auch die Zahl 
der Forderungen an die Schweiz als Gastland und der Missbrauch des Gastrechts. Immer 
mehr Zuwanderer stammen aus Ländern, in denen keine demokratische Rechtsordnung 
herrscht. Sie bringen oft Vorstellungen von Recht und Ordnung mit, die mit der schweizeri-
schen Rechtsordnung nicht vereinbar sind. Einige versuchen immer wieder, diese Vorstel-
lungen auch in unserem Land zu verbreiten und unsere Rechtsordnung so zu hintertreiben. 
Blutrache und Ehrenmorde sind die Folge und der Ruf nach Einführung der Scharia für Mus-
lime ertönt immer offener und dreister. Immer häufiger wird die Glaubens-  und Gewissens-
freiheit missbraucht für Forderungen zur Dispens von der Schule oder vom Arbeitsplatz an 
Frei- oder Feiertagen des Heimatlandes oder zur Ablehnung von Schulmitteln und Unter-
richtsteilen. Mit der Zunahme der Zahl von Ausländern aus patriarchalisch orientierten Län-



dern wachsen auch die Probleme im Alltag. Häusliche Gewalt nimmt zu, weibliche Autori-
tätspersonen werden nicht respektiert und deren Anordnungen nicht befolgt. 
 
Die Verharmlosung von Tschador, Kopftuch und anderen Verhüllungen als "religiöse Symbo-
le" täuscht über die skandalöse Wirklichkeit hinweg: Der Frau im Islam ist die körperliche 
Selbstbestimmung untersagt. Westliche Schönfärber der Frauenunterdrückung im Islam 
rechtfertigen repressive Kleidervorschriften gern mit der Behauptung, das Kopftuch, ja sogar 
die Verschleierung seien Ausdruck muslimisch-fraulichen Selbstbewusstseins. Richtig ist, 
dass die Zahl orthodoxer Musliminnen wächst, die sich verhüllen, um ihr religiöses Bekennt-
nis auf der Strasse unter Beweis zu stellen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass 
auch in der Schweiz tausende Frauen von ihren muslimischen Männern in familiärer Unfrei-
heit gehalten werden - mitten in einer Rechtskultur, wo die Gleichberechtigung von Mann 
und Frau durch die Verfassung vorgeschrieben ist. Doch wenn es um die Selbstbestimmung 
von Musliminnen geht, gilt unsere Verfassung offensichtlich nur noch bedingt. Was gilt nun: 
Unser weltliches Recht oder religiöses Unrecht? 
 
Warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil wir diese Entwicklung als Bewohnerinnen und Be-
wohner dieses Landes, als Staatsbürger, als Politiker, als Eltern und nicht zuletzt auch als 
Arbeitgebende nicht mehr länger tolerieren dürfen. Wir müssen die Notbremse ziehen, bevor 
es definitiv zu spät ist! Es ist höchste Zeit, die Migrations- und Integrationsdebatte öffentlich 
und nicht hinter vorgehaltener Hand oder am Stammtisch zu führen.  
 
Bei einem Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung von mittlerweile rund 21 % (Stand 
Ende 2005) und Schulklassen mit einem Fremdsprachigenanteil von bis zu 100 % braucht es 
eine strikte Integrationspolitik ohne Wenn und Aber. Wer als Gast in unser Land kommt und 
hier leben will, hat unsere Spielregeln zu akzeptieren und zu respektieren. Unter dieser Vor-
aussetzung und nur unter dieser Voraussetzung ist er willkommen. Wer unsere aufgeklärte, 
offene, demokratische Rechts- und Gesellschaftsordnung nicht als verbindlich anerkennen 
will oder kann, für den eignet sich ja unser Land ganz offensichtlich auch nicht zum Aufent-
halt. Wer in unserem Land straffällig wird, muss ungeachtet seiner Ethnie oder Religion be-
straft werden. Dabei kann auch ein Landesverweis eine adäquate Sanktion sein. 
 
Einwanderer haben ihren Integrationswillen unter Beweis zu stellen. Integration ist primär 
eine Holschuld und nicht eine Bringschuld, die auf dem Tablett serviert wird. Wer hier leben 
will, hat sich schnellstmöglich zu integrieren. Dazu gehört insbesondere auch, unsere Spra-
che - auf eigene Kosten - zu lernen. Dass hier auch alle Unternehmen in der Pflicht sind, die 
ausländische Mitarbeiter beschäftigen, versteht sich von selbst.  
 
Fremdsprachige Kinder sind bereits ab dem Kindergarten gesondert zu unterrichten und dür-
fen erst in Regelklassen integriert werden, wenn sie dem Unterricht in deutscher Sprache 
problemlos folgen können. Nur dieses Vorgehen sichert Bildungschancengleichheit für alle 
deutsch- und fremdsprachigen Kinder. Es darf doch nicht sein, dass in der Schweiz gebore-
ne und aufgewachsene fremdsprachige Kinder nach Abschluss der Volksschule aus sprach-
lichen Gründen nicht einmal in der Lage sind, eine Lehre oder Anlehre zu absolvieren! 
 
Unser Land ist ein christlich geprägtes Land. Unsere Ordnung basiert auf den westlichen 
Wertvorstellungen und Traditionen, auf dem demokratischen Erbe Athens, dem republikani-
schen Erbe Roms, dem an klaren Geboten und festen Regeln orientierten Erbe des Juden-
tums und auf dem die Nächstenliebe betonenden Erbe des Christentums. Allen Diskussio-
nen um die Religionsfreiheit Andersgläubiger ist diese fundamentale Prämisse zugrunde zu 
legen. Jedermann soll glauben können, was ihm sein Gewissen zu glauben gebietet. Aber 
niemals darf die Religion zum Vorwand werden, sich dem von unseren hergebrachten Wer-
ten geprägten schweizerischen Grundkonsens zu entziehen. Wer als Immigrant diese Wert-
vorstellungen nicht teilen kann oder im täglichen Zusammenleben nicht respektieren will, lebt 
im falschen Land.  
 



Wer als Immigrant mitbestimmen will, kann - sofern die entsprechenden Integrations- und 
Assimilationsvoraussetzungen erfüllt sind - das Schweizer Bürgerrecht beantragen. Politi-
sche Partizipation mit allen Rechten und Pflichten soll auch in Zukunft zwingend mit dem 
Schweizer Bürgerrecht verbunden sein. Dabei ist die Erlangung des Schweizer Bürgerrechts 
nicht ein Schritt zur Integration, sondern das Resultat einer geglückten Integration. 
 
Es fehlen in unserem Land leider Politiker, die zu den Problemkreisen Migration, Integration, 
schleichende Islamisierung und Aushöhlung des Rechts Klartext reden und auch so handeln. 
Uns täten Politiker vom Schlage eines Günther Beckstein gut, seines Zeichens bayrischer 
Staatsminister des Innern und stellvertretender bayrischer Ministerpräsident, der vor kurzem 
an einem Anlass in Zürich wörtlich ausführte, in Bayern blieben die Kruzifixe im Schulzimmer 
und die Kopftücher draussen. Der gleiche Politiker wagte es auch, dem türkischen Premier-
minister Erdogan anlässlich eines Staatsbesuchs in Deutschland zu kontern, die hohe türki-
sche Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland habe nichts mit Rassismus zu tun, sondern pri-
mär mit der Faulheit der Immigrantenkinder, die deutsche Sprache zu erlernen.  
 
Nicht minder deutlich äusserte sich der australische Premierminister John Howard in Zu-
sammenhang mit einer durch militante Muslime angezettelten Scharia-Debatte in Australien. 
Er forderte integrationsunwillige Ausländer unverhohlen auf, Australien zu verlassen. Zitat: 
"This is our country, our land and our lifestyle, and we will allow you every opportunity to en-
joy all this. But once you are done complaining, whining and gripping about our flag, our 
pledge, our Christian beliefs or our Way of Life, I highly encourage you take advantage of 
one other great Australian freedom, 'THE RIGHT TO LEAVE'. If you aren't happy here then 
LEAVE. We didn't force you to come here. You asked to be here. So accept the country YOU 
accepted." (Übersetzung: "Dies ist unser Land, unser Boden und unsere Art zu leben, und 
wir gestehen Dir jede Möglichkeit zu, all dies zu geniessen. Aber wenn Du einmal über unse-
re Fahne, unsere Gelöbnisse, unseren christlichen Glauben oder unseren Lebensstil rekla-
mierst, jammerst oder diese Werte in Frage stellst, dann empfehle ich Dir dringend, ein an-
deres grosses australisches Freiheitsrecht in Anspruch zu nehmen: DAS RECHT ZU GE-
HEN. Wenn Du hier nicht glücklich bist, dann GEH. Wir haben Dich nicht gezwungen, hieher 
zu kommen. Du fragtest, ob Du hier sein darfst. Also akzeptiere das Land, welches DICH 
akzeptiert hat.") 
 
Stellen Sie sich einmal vor, was geschehen würde, wenn in der Schweiz ein Bundesrat so 
etwas von sich geben würde. Ein hyperventilierter Aufschrei würde durch die Schweizer Me-
dienlandschaft gehen und das Heer der politisch Korrekten würde den ultimativen Rücktritt 
des Missetäters fordern. Aber wenn wir unseren Dornröschenschlaf noch einige Jahre fort-
setzen, wird die Diskussion zu Immigrations- und Integrationsfragen auch in der Schweiz 
zwangsläufig radikale Züge annehmen, weil die Probleme dannzumal nur noch mit dem poli-
tischen Vorschlaghammer zu lösen sein werden.  
 
Kommen wir hinter dem Ofenbänkchen hervor, nehmen wir unsere vorgehaltene Hand her-
unter, verlassen wir die geschützte Stammtischrunde. Pfeifen wir auf die pervertierte Anti-
Rassismus-Strafnorm! Nehmen wir ab heute unsere Verantwortung als Bürgerin und Bürger 
dieses Landes wahr. Greifen wir als Politiker, Unternehmer, Arbeitgeber, Lehrmeister, Eltern 
und Grosseltern in die politische Diskussion ein! Wo sind wir denn eigentlich? Unsere Kinder 
und Enkel werden es uns danken! 


